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Mai

Deutſchland .

Die Nachrichten aus ſüüddeutſchen Staa —

ten über bevorſtehende Ei
Reag

eines dem preußiſchen nachgebil

deten Landn 5
Syſtems haben hier lebhaftes Intereſſe und die freudigſte

Zuſtimmung
öLelcheVortheil⸗ die allgemeine Wehrhaftigkeit

des Volkes erzeugt, und wie ſehr nicht nur die phyſiſche , ſondern auch

no aft eines Staates dadurch geſteigert wird , iſt mit einem

Plick aufPreußen und auf die letzten Vorgänge in Deutſchland leicht

Während Alles rüſtete , konnte Preußen allein ruhig

weil es immer gerüſtet iſt , und dieſe Ueberzeugung ,

velche feſt im Volke wurzelt , verbannte jede Beſorgniß . Wenn

alle deutſchen Staaten dieſer großen Volksbewaffnung beitreten ,

vann kann die deutſche Nation mit ruhigem Selbſtgefühl nach

Weſten wie nach Oſten ſehen , und Deutſchland in Waffen kann ,

um mich einer in Frankreich beliebten Redensart zu bedienen ,

„ Europa Trotz bieten “, wenn die Gedanken unſerer nationalen Ein —

8
ſich immer mehr in allgemeinen , ſtarken , und wohlthätigen

inrichtungen und Geſetzen ausprägen . Eine tüchtige Wehrver —

faſſung erhöht das mannhafte Bewußtſeyn und das Selbſtgefühl

eines Volkes ; ihre Gleichartigkeit iſt ein Band weiter , welches

unſern nationalen Zuſammenhalt befeſtigt . Gegen ſo unermeßliche

Vortheile iſt es gar wenig von Belang , die Unbequemlichkeiten

O Berlin , 4. M

abzumeſſen , welche mit der erſten Einrichtung verknüpft ſeyn mö⸗

gen, und über welche ſich wohl Die am wenigſten beklagen

werden, die es zumneiſt trifft, nämlich die jungen Männer In

Y e faſt
d ige Erfahrur elel

daß der Landwehr - Dienſt von den Pflichtigen freudig und mit dem

beſten Eifer geleiſtet wird, und es iſt eine erfreuliche Hoffnung

daß in den Ständeverſammlungen des ſüdlichen Deutſchlands ſich

der Gedanke eines kernhaften Landwehr - Syſtems geltend machen

und man alsdann raſch und kräftig Hand ans Werk legen werde .
u Darmſtadt , 6. Mai . Die kärglichen Erfolge der dies —

maligen hieſigen Bevollmächtigtenwahl machen Aufſehen im Lande :

es iſt das erſte Mal , daß dieſe ungeheure Verſchiedenheit zwiſchen

Hat und Soll beſteht . Um zwölf Jahre früher war auch ge—

rade kein Enthuſiasmus , kein Parteitrieb bei den Wahlen rege ,

aber doch wirkte im Stillen Einzelnes der Art ein , und im Gan —

zen galt es als Bürgerpflicht , abzuſtimmen . Dies war damals

auch noch leichter , als jetzt , wo , in Folge vermehrter Bevölke —

rung der Stadt und demnach vermehrter Zahl der zu bevollmäch —

tigten Wählbaren , ſich eben ſo ſehr die Auswahl , als die Zahl

der Namen vermehrt hat , welche als Bevollmächtigtenkandidaten
in die einzelnen Stimmzettel eingetragen werden müſſen . Als das

Jahr 1830 die konſtitutionellen Intereſſen aufgeregt hatte , erhiel —

ten die Wahlen der Bevollmächtigten auch hier einen neuen Im⸗

puls . Man nahm Partei , fertigte Wahlzettel , theilte ſie zur Ein —

ſichtsnahme , zum Kopiren mit , die Kräfte regten Gegenkräfte , kurz ,
der Eifer , ſeine Kandidaten zur Wahl zu bringen , ließ über —

haupt Kandidaten dazu bringen , und die Summen beider Sei —

ten floſſen in eine gemeinſchaftliche , nicht unbedeutende Summe

zuſammen . Aehnlich geſtaltete es ſich wieder für den Landtag von

1835 . Es darf dabei nicht überſehen werden , daß die beiden

Landtage vor dieſem aufgelöst worden waren , und alſo alle Kräfte ,

links und rechts , für den neuen ſich zuſammenſpannten . Die Be —

vollmäͤchtigtenwahl fiel gegen den Sinn der Oppoſitionspartei
aus , und ſo — denn das ſind dann einfache Konſequenzen der

erſten Wahl — die Wahlen der Wahlmänner und der Abgeord ⸗

neten gleichfalls . Von daher hallt denn noch ein Mißvergnügen

nach . Aber Dies iſt nicht allein bei der Oppoſition zu ſuchen ,

( ſie hat vielmehr diesmal theilweiſe mitgeſtimmt, ) ſondern klei⸗

nere , lokal⸗bürgerliche Intereſſen wurden da und dort verletzt , und
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Webſtuhl oder in die Metzgeraxt ſind ebenfalls

hart und zäh. iele Bürger , und an ihrer Spitze theilweiſe der

Gemeinderath ,
f

ungehalten über manche Bürgerrezeptionen ,

durchgeſetzt
von den Nachſuchenden bei der höchſten Staatsbehörde

gegen Willen und Antrag der hieſigen ſtädtiſchen . Der Wortlaut

der Gemeindeordnung war vielleicht für Petenten und Miniſterium ,

aber man weiß, daß der eigene und wirklich oft ſchwer drän —

gende Vortheil mehr wiegt , als ein Wortlaut . Rechnen Sie dazu

noch die überhand er Gleicheͥ ülugkeit. und die
Meinung , die durch

gegriffen , daß man

Rathhaus - Skribenten

der Reſt erklären .

Frankfurt , 5.

—

er— oder 4 — urch die

lzettel ſchreiben dürfe , ſo wird ſich

adtMai . Der Senat hieſiger Freien Stadt ließ

der geſetzgebenden Verſammlung in deren Sitzung vom 24 . April

eine am 2. März 1841
abgeſchloſſene

Handels - und Schiff —

fahrts - Konvention zwiſchen den Staaten des Zollver⸗

eins und Großbritannien vorlegen . Der die Vorlage be —

gleitende Senatsvortrag lautet , wie folgt : „ Zwiſchen Preußen

und Großbritannien hat bisher ein Schifffahrts⸗Vertrag beſtanden ,

demzufolge auf den Grund der Reziproz ität die aus preußiſchen

Häfen kommenden preußiſchen Schiffe und deren Ladungen in den

Häfen des vereinigten den engliſchen Schiffen und

Ladungen gleich behandelt , auch die aus preuß ßiſchen Häfenderen

kommenden preußiſchen Schiffe den brittiſchen Kolonien zuge —

aſſen wurden . Auf preußiſche Schiffe , welche aus nicht preußi —

ſchen Häf kam hatten dieſe V ngen

˖ Anwendung , u da nach der brittiſchen See - Geſetzgebung

manche Naturprodukte und Handelsgüter in den Häfen von Groß⸗

britannien nur auf engliſchen Schiffen oder auf Schiffen des Lan —

deſſen Erzeugniſſe ſie ſind , oder auf Schiffen des Landes ,

aus welchen ſie ausgeführt werden , zum Verbrauch eingeführt

werden dürſen , ſo unterlag der Schifffahrts - Verkehr auf preußi⸗

ſchen Schiffen auch in dieſer Hinſicht weſentlichen Beſchränkungen .

So konnten z. B. Produkte und Güter der fraglichen Art aus

Rotterdam , Hamburg , und Bremen nur dann auf preußiſchen

Schiffen nach Großbritannien verführ. werden , wenn ihr preußi⸗

ſcher Urſprung wurd kun dieſe Schifffahrts - Hinder⸗

niſſe zu beſeitigen , hat Preußen Ve rhandlungen mit Großbritannien

eingeleitet , und zwar nicht allein für ſich mauch Namens des

Zollvereins . In Folge derſelber zwiſchen derkönigl . preußiſchen

ibſchrif lich beiliegende Nem
salva ralificalione a ach deſſen erſtem Artikel

ſollen preußiſche Schiffe und die Schiffe der übrigen zu dem Zollverein

gehörigen Staaten nebſt ihren Ladungen , ſofern dieſelben aus ſolchen
Gütern beſtehen , die geſetzlich von dieſen Schiffen in das vereinigte

Königreich und deſſen Kolonien aus denHäfen derjenigen Länder ein⸗

geführt werden dürfen , welchen vieselben angehören , künftig , wenn

ſolche Schiffe aus den Mündungen der Maas , der Ems , der Weſer ,

und der Elbe , oder aus den Mündungen irgend eines ſchiffbaren , zwi⸗

ſchen der Maas und der Elbe liegenden Fluſſes kommen , welcher einen

2 zwiſchen dem Meere und dem Gebiete eines der

Zollvereins - Staaten bildet , in die Häfen von Großbritannien und

deſſen Aulenien in eben ſo vollſtändiger und ausgedehnter Weiſe zuge —

laſſen werden , als wenn die Häfen , aus denen dieſe Schiffe vorgedachter

Maßen kommen , ſich innerhalb des Gebietes von Preußen oder eines

der Zollvereins - Staaten befänden ; auch ſoll dieſen Schiffen geſtattet

ſeyn , die oben erwähnten Güter unter denſelben Bedingungen einzu —

führen , wie dergleichen Güter aus den eigenen Häfen ſolcher Schiffe

eingeführt werden dürfen . Hiernach werden in Zukunft Güter , welche

überhaupt auf preußiſchen Schiffen zum Verbrauch nach Gro oßbritan⸗

nien oder deſſen Kolonien bisher alsdann eingeführt werden durften ,

und großbritanniſchen R



un die preußiſchen Schiffe aus preußiſchen Häfen kamen, auch in

dem Fall auf preußiſchen Schiffen oder auf Schiffen eines ander

Zollvereins - Staats zum Verbrauch nach England und deſſen Kolonien

eingeführt werden dürfen , wenn die Verſchiffung aus

bezeichneten Nordſee - Häfen erfolgt . Es wird alſo z. B. den preußi

ſchen oder Zollvereins - Schiffen geſtattet ſeyn, in Zukunft auch ſolche

Güter aus Rotterdam zum Verbrauch nach Großbritannien zu ver

führen , welche bisher dorther nur auf holländiſchen oder engli chen

Schiffen eingeführt werden durften , und zwar unter den 1

gungen , als ob die Schiffe aus Häfen ihres eigenen Landes kämen

Es beſtimmt der erſte Artikel des Vertrags ferner , daß dieſe Schiffe

wenn dieſelben ſich von Gre ritannien oder den brittiſchen Kolonial

den oben näher bezeichneten H äfen und
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nur in Bezug auf diejenigen Häfen zugeſtanden werden können , in

velchen man fortfahren wird, brittiſche Schiffe und deren Ladun

gen auf gleichem Fuß mit den Schiffen Preußens und der übrigen

ſtellen . Würden nämlich z . B. die preuß
Zollvereins - Staaten zu

ſchen Schiffe in Bremen günſtiger behandelt , wie die engliſchen

Schiffe , ſo würden die preußiſchen Schiffe die engliſchen Schiſſe

von der Fahrt zwiſchen England und Bremen moöͤglicher Weiſe

verdrängen können , wenn ſie Fahrt zwideſſen ungeachtet bei

0 eißisſchen Bremen und

als ob ſie aus einem preußiſchen Ha
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begünſtigten Nationen mit dieſen Artikeln gleichgeſtellt werden

len . Dieſe Gegenleiſtung iſt um ſo unbedenklicher , als der zwi

dem Zollverein und den Niederlanden am 21 Januar 1839 abge —

ſchloſſene Vertrag , wodurch den Miederlanden hinfſich tlich der bei

den genannten Artikel Begünſtigungen zugeſtanden worden find ,

mit Ende dieſes Jahres ſeine Endſchaft erreichen wird , indem der —

ſelbe aufgekündigt worden iſt , und als ferner dieſe ?Begünſtigun⸗
gen Großbritannien auch jetzt ſchon zu gut kommen wenn der
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derl U H el 0 Ulr

nzuft daß, wenn auch Frankf gres

e bei dem Vertragabſchluf l
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für hieſige Freie Stadt iſt — Senat d d ch
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träge Namens hieſiger Freien Stadt dem vorliegenden Vertrag

der verfaſſungsmäßigen Zuſtim
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Sanktion ertheilen . “ Die geſetzgebende Verſammlung ertheilte

ohne Diskuſſion der dem Senatsvortrage abſchriftlich beigefügten

ndel und Schifffahrts - Konvention die verfaſſungsmaßige

Sankti ( Köln . Z. )

Schweiz .
argau 3. Mai verſammelte ſich der Große Rath ;

in der erſten Sitzung wurden einige laufende Geſch äfte abgethan

Folge Tages fand über die Kloſterfrage und den daherigen

Tagſa ſte Verhandlung Fſtatt. Es blieb zwar

mfragen , und die Geſinnung der Mehr

ber wurden Meinungen

chenzeit bedeutende Veränd

Vor einigen Monaten

kaum ſo geduldig ertragen .
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Hr. Wieland , Regierungsrath

der nicht mit beſonderm Intereſſe

hören war , und in einer Schlußp den Wunſch ausdrückt , es

möchte dem Großen Rathe gelingen , die Selbſtändigkeit und das

des Kantons mit den Rückſichten für den Bund zu ver —

vraſe

Intereſſe
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einbaren . Anträge vom Kleinen the lagen keine vor
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darauf in gemäßigtem Sinne aus
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welche dann der
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tzung rgeben werden ſollen , damit bei der Berathung der In

ſirnktion der Grof Rath den Gegenſtand einläßlich behandle
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und ſtellte dabei Betrachtungen an über den rialismus

über die Tagſatzungs - Mehrheit Da d letztere aus
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fen, und dann ſey es Zeit , zu berathen . Auch fragt er, warum

Hr . Dorer ſeine Anträge nicht im Kleinen Rath gemacht habe

Hr . Siegfried weist mit großer Bewegung Hrn . Keller ' s Aeuße —⸗

rung , das Volk werde auf den Ruf der Regierungeu

als eine anarchiſche Idee zurück d drück

ſick lege

direktor K

daß A
Kloſt ſchluß materiell i r im

Reck im Beſchluſſe d Tagſatzung habe

formell d Recht geände Hr. Dorer hatte ien Antrag , dem

Kleinen Ratl 1äl Veif von Seite Großen Rathes

rt dem Antra des Siegfried

beigeſti achdem ſich das Waſſer der

funden , ſerGrund ge
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die 3 mitgebracht . Hrn . Siegfried ' s

Antrag wurde mit großem Mehr beſchloſſen . ( Schw . Bl . )

Niederlande .

Vom Niederrhein , 2 Mai . Die bolländiſchen Blätter

jetzt ander über das Aufkünden des Vertrags

des deutſchen Zollverbands . Daß ſi nicht ſehr

ſind, iſt natürlich und ihnen nicht verübeln , nachdem

ſich hatte Geld und Mühe genug koſten laſſen , um

zu Stande zu bringen . Ueber die Gründe , weshalb

wolleder Vertrag aufgeſagt wurde gleichfalls nicht ſtreiten ;

ſie ſind in deutſchen Blättern ſchon genug erörtert worden , daß

man allenfalls auch in Holland wiſſen könnte , daß nicht die deut —

ſchen Rübenzucker - Fabrikanten allein es ſind , welche gegen den

Vertrag waren . Es iſt aber doch arg , wenn ein durch ſeine

Stellung in Holland ſehr angeſehenes Blatt , der Arnhem ' ſche

Courant , ( in ſeiner Nummer von geſtern ) die Aus drücke braucht :

„ Niederland braucht Deutſchland nicht , es kann ſeine — ukte

ſehr gut , ſeine Fabrikate noch beſſer entbehren “ . Wir wollen mit
7
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llen mit

dem Arnhem ' ſchen Courant uns , wie
Keane

in keinen Streit über

die Handelsverhältniſſe beider Länd einlaſſen , und hätten auch

dies abſurde Geſchwätz , worüber das genannte Blatt ſich von den

HH. Rochuſſen und Wythoff eines Beſſern belehren laſſen mag ,

völlig aus der Acht gelaſſen , wenn es nicht dem theil Hol —

lands und Deutſchlands angemeſſen wäre, daß in ſo eiiiee
Blatt , wie der Arnhemiſche Courant , nicht auch dazu beitrage ,

den erbärmlichen , hie und da in Holland noch herrſchenden Hoch —

muth gegen Deutſchland zu nähren , und denſchaftlichkeit in

r die kalte Ueberlegung zu

( Allg . 8. )
1 1

Unterhandlungen zu mengen , wo

etwas Gutem führen kann

Frankreich .
Paris , 3. Mai . Als ich geſtern aus Notre Dame kam ,

wo ich der Taufe des Grafen von Paris beizuwohnen glücklich

genug war , ( man hatte u nur 500 Eintrittskarten ausgegeben )

war es eben 1 Uhr , mithin die Stunde , wo die Poſt der geſtri⸗

anſtatt um drei , abging . Es war mir daher

neinen Bericht über die Feierlichkeit früher ein⸗

riſer Blätter die Beſchreibung der Zeremonie ent⸗

gen Feier wegen

unmöglich , Ih

zuſenden 18

halten würden . Doch komme ich wohl auch heute noch früh ge—

nug, um manchen von den Zeitungen nicht beſprochenen , oder ih —

ht bekannt gewordenen Umſtand anz uführen . Es iſt außer

es der Polizei um den Ausgang der 4 rigen Feier⸗

Ohne unterſuchen zu wollen , was in

iſer Blätter be hauptet oderlichkeit ernſtliich bange war .

dieſer Beziehung die verſchiedenen Par

Abrede geſtellt haben , wird es Ihnen genügen , zu wiſſen , daß

anonymer
zu Anfang der vergangenen Woche dem König ein

Brief zukam , worin ihm angezeigt wurde , daß' ſein Leben von

neuem bedroht werde , und der Tag , an welchem er ſich nach

Notre Dame begeben würde , zur Ausfü

beſtimmt ſey. Was dieſem Schreiben ein beſonde

lieh , iſt der Umſtand , daß von deerſelben unbekannten Hand , deren

Schriftzüge dem Gedächtniſſe Ludwig⸗ Philipps tief eingeprägt ge—

blieben ſind , auch am Vorabend des Attentats Fieschi ' s dem König

eine Warnung zugekommen war, am folgenden Morgen nicht zur

Muſterung der Nationalgarde zu gehn , wenn er nicht ſein Leben

in Gefahr ſetzen wolle . Desgleichen hatte der Unbekannte einige

vor dem Attentat Alibaud
e er

A ha ihn Kor

zu en E tlich fand d Mord h A

wirklich im Hofe der Tuilerien ſtatt Sie k

wie ſehr unter Umſtänden die Worte des geheimnißvollen

Schutzengels in Ludwig⸗ Philipp die Ueberzeugung hervorbringen

mußten , daß derſelbe auch diesmal die Wahrheit geredet ,da überdies

die Berichte der Polizei mit ſeiner Warnung im Einklang ſtanden .

Aus dieſem Grunde wurde demnach das Programm der Feierlichkeiten

bei der Taufe des königlichen Enk gänzlich umgeändert , und

dieſe Zeremonie , die den Beſtimmungen nach mit ungewöhn —

lichem öffentlichem Pomp hätte begangen werden ſollen , hatte ge—

ſtern weit mehr das Anſehen eines Familienfeſtes . So ward die

innere Ausſchmückung der Kirche , wovon die Blätter ſeit Wochen

ſprachen , bei weitem einfacher angeordnet , als Dies zuerſt beabſich —

t war; darum aber erſchien ſie um ſo geſchmackvoller , weeil jene

elle Ueberladung mit Zierrathen und Draperien unterblieb , wo⸗

mit die Franzoſen , wie wir bei der Leichenfeier Napoleon ' s geſe —

hen, ſonſt ſo freigebig ſind . Die Säulen des Schiffes der Kirche

waren bis zu ihren Knäufen hinauf mit golddurchwirktem rothem

Sammt bekleidet zwiſchen je zwei Säulen befand ſich eine

Trophäe von dreifarbigen Fahnen mit den Nummern der

denen Legionen der Pariſer Nationalgarde in der Mitte . Für die

königliche Familie ſtanden mit Sammt überzogene Betſtühle da,

und über dieſen ſchwebte hoch in der Luft ein breiter Thronhim

mel , von der königlichen Krone überragt . Der Boden war mit

koſtbaren Teppichen belegt ; vom Hochaltar bis zur
2àͤ

3 des

Hauptportales prangten fünfzig kreyſtallene Kronleuchter , und eben

ſo viele vergoldete Kandelaber . Die Seitengänge der Kirche wa⸗

ren ganz vom Schiffe abgeſperrt ; es war Niemand darin , als ei—

nige Munizipalgardiſten , welche Wache ſtanden . Auf beiden Sei⸗
ten längs des Schiffes reihten ſich die Behörden und Körperſchaf —

ten , welche von Amtswegen zur Taufe eingeladen waren : rechts

tig

erſchieverſchie⸗

vom Altar das diplomatiſche Korps , die Pairskammer , und der

St zrath lin 8 3 8

Staatsrath , inks die Deputirtenkammer , der Gen einderath , und

e 2 FMaires v N 18 . 9
die zwölf Maires von Paris , und vor dieſen , dicht am Altare ,
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[ Gegentheil thaten .

die drei Kardinäle von Rouen , Arras , und Wyon, acht Suffraganbi⸗

ſböffe der Erzbiſchoff von Antiochien , die Domkapitel von St

Denis und Notre Dame , und ſämmtliche Pfarrer der Hauptſtadt .

Vor dem Hauptaltar ſtanden die Betſtühle d Fami⸗

lie , und zwar rechts die für den König der Fra oſen , den Kö —

nig der Belgier , den Herzog von Orleans , den Herzog Alexander

von Würtemberg , links für die Königin der Franzoſen , die Köni⸗

rleans , die vor
gin der Belgier , die Herzogin von

fen von Paris hielt , die Herzogin von Nemours

zogin von Mecklenburg - Schwerin , die Prinzeſſi

Madame Adelaide , — alle in 32 Re

ren e die Plätze für die Hofdamen ,

Adju tanten des der Prinzen ,

übrige folge

an die Säulen des Kirche nſchiffs lehnten , reihte

Kaſſationshof , die Tribunale erſter Inſtanz ,

richte , und weiterhin der k. chtshof des Seinedepartements ,

der Generalſtab der Nationalga

und Majore der dreizehn Legionen ; links : die oberſte Rech —

nungskammer , ie Akademie von

Frankreich , die Di traßenbaͤu ' s und der

Bergwerke , die Gene lmajore , und Stabs⸗

offiziere ſämmtlicher Regimenter . Am Ein —

gang der Kirche war ein

undzwanzig Trommlern aufg

des Königs anzuzeigen , und

die Trommel zu rühren . Die

und Admirale von Frankreich

ſaßen auf Tabourets dem König ſchrääg gegenüber , und

dem — vor dem Altar , wo die vollzogen wer⸗

den ſol Es war ½ nach 11 Uhr , als die Kanonen , we lche
hinter der Rotre⸗ Dame - Kirche aufgeſtellt waren , die Ankunft des

Königs verkündeten . Auf dieſes
38

begab ſich der Er biſchoff

mit ſeinem Kapitel JJ . MM . entgegen ; unrichtig aber iſt die

Angabe des Meſſager , daß auch die drei Kardinäle den Hof beim

Eintritt in die Kirche und beim Austritt aus —
ſchoffs

von Paris iſt ohn

daran , auf Trib

die Obriſten , Obriſtlieutenants

7D

S

AAttheff der Nationalaarde n Lier⸗
eilung derNationalgarde mit vier —

Abfahrt
Woecr

11

hätten . Die Rede des

Bed eutung ;
nur liefer darin , wo der Graf von ?

Sprößling Lud 8Heiligen bezeich d

Blä St 8 A IU

Herzogin vo Orl il chen

Gl ns iſt. Auf der andern Seite war es auffallend , daß die

Herzogin „ als ſie nach Unte nung des Zivilaktes über die

Taufhandlung an dem Stuhl des Kön
—5 brüberſchritt , ſich zuerſt

vor ihrem Schwiegervater und erſt dann vor dem Altar verbeugte ,

während alle übrigen Prinzen und Prinzeſſinnen , ſo wie nament —

lich die Königin der Franzoſen , und die Königin der Belgier , das

Vermuthlich hat die Herzogin , von ihren

Muttergefühlen bewegt , dieſen Verſtoß gegen die kirch For⸗

men in aller Unſchuld begangen ; gewiß aber iſt , da

es ihr ſehr übel genommen hat , und ihr die
f

ſie habe dem Katholizisr
t

len . Es war auch wohl ungeſchickt von Seiten des Hofes, daß

man bei einer ſo wichtigen § chkeit keinen Zeremonienmeiſter

ernannt hatte , welcher dergleichen unangenehmen Vorfällen ganz

So waren z. B. , anſtatt daß

den an ſeinen Platz
gewiß vorgebeugt haben würde .

—33
oder ſonſtige Zeremonienmeiſter

N
Je
T

geleitet hätten , Stangen mit den Inſchriften : „ Der Hof “ — „ Diplo⸗

matiſches Korps “ — „ Pairskammer “ ꝛc aufgeſteckt , um anzu⸗

zeigen, wo die betreffenden Chargen ihren Platz nehmen ſollten ;

[ — eine ziemlich unfeine Art , die Plätze anzuweiſen , und welche

Art erinnert . — Der Got —
mehr an öffentliche Schauſp er

tesdienſt begann mit Anrufr heiligen und Abſingen

des Pſalms Quem ad modum , und während dieſes letzten Ge

ſanges wurde die Taufe nach dem gewöhnlichen us der katho
8 x

liſchen Kirche vollzogen . Der Graf von Paris befand ſich dabei

auf den Armen ſeiner Gouvernante ; nur bei der Begießung mit

dem heiligen Waſſer unterſtützten —8 der König und die Königin

der Franzoſen als ſeine Pathen . Die Meſſe , welche hierauf folgte

die betreffen⸗

rvd
den Gebete ſtill verrichtete , während das Orcheſter des K

toriums der Muſik eine ſchöne Kompoſition von Elwart aus

worin Alexis Dupont und andere Sänger der großen
a1 im

Solopartien ſangen . Die Taufe war un Schlag

dauerte kaum eine halbe Stunde, da der Erzbiſchoff

3832252ĩꝝ



endet; die Meſſe dauerte nur bis etwas vor halb ein Uhr , wor
auf das Te Deum landamus angeſtimmt wurde. Zuvor unter —
zeichnete der König nebſt allen Mitgliedern ſeiner Familie , ſo wie
der König der Belgier , die Groß lenburg - Schwerin ,
der Herzog Alexander von Würt
Kardinäle , den Zivilakt der
altar vortretend , rechts und links die fremde

0
8 * MQ7• Srzogin von Meck

die drei anweſenden

iHoch

emberg

beiden Kammern begrüßte . Sodann ward
deſſen Kapitel bis an den Wagenſchle
fahren nach den Tuilerien ſchlug der König vorſichtiger V
einen andern Weg ein , als den er gekommen , und da kein Cor
tege dabei r, ſo wurde mit Blitzesſchnelle gefal zu welchem
Ende der königliche Wag anſtatt m nur mit
zweien beſpannt war der Kutſche auf dieſe Wei
leichter durch die engen Gaſſen der Cité du
Die übrigen Feierlickkeirn des Tages erlitten nur einmal eine
vorübergehende Störung : als Abends m 4 in den Tuile
rien der König ſich auf dem Balkon erſcholl ein ill
der Pfiff ; allein dergleichen pöbelhafte Unbill von irge em

kann bei jedem edel Geſir

Rußland .
Von der ruſſiſchen Gränze , 26. April . Man

von ernſten Erzeſſen , die in Folge der derho 9

Verachtung erregen

und des dadurch herbeigeführten Mangels an Lebensmitteln in
dem Gouvernement Moskau vorgefallen ſeyn ſollen ( Allg . Z. )

Baden .

Karlsruhe , 8. Me Ve Seiten der Kammer waren
in — geſtrigen Verhandlungen keine neuen Arg te zu erwar
ten welck nic N ü in ren Plat

ho on el it ar Re d
ben auf di 8 es Berichtes
te H U erſter J ner dief

Aufgabeüber ſich Die cht auf den §. 5
der Verfaſſung , wonach de l lechte der Staats
gewalt in ſich vereinigt , ur den in der Verfaſſungs
urkunde feſtgeſetzten Beſtimmungen ausübt . “ Mit der Staats —

Gaunt
iſt das Aemterrecht gegeben , mit dieſem das Recht der

Dienſtpolizei , alſo auch das , Urlaub zu geben oder zu verwei⸗
gern , und da anerkannter Maßen keine ausdrückliche Beſtimmung
der Verfaſſung dieſes Recht der Regierung beſchränke , ſo befinde
ſich das Miniſterium in ſeinem Recht, und habe die Pflicht , daſ —
ſelbe zu behaupter Zugegebenen Falles , daß ein S d

in der Kamm dem S l

1 dock chen irende
dem S r. 4 Wal 1 h ' der

Gewählte , ſondern lediglich das Staats - Oberhar entſcheiden
haben . Wenn der Staatsdiener , welchen Urlaub weigert
werde , ein loyaler Mann ſey, ſo werde er Waͤhlern erklärer
daß er die Wahl nicht annehmen könne. Daraus , daß

gierung im Jahr 1819 keinen Urlaub erthe folge
ſie das Recht nicht gehabt , ſondern blos kein
davon gemacht habe ; 1820 aber ſeyen „Mißgriffe “„ 2 gemacht , wor
den. Uebrigens habe auch 1833 , was der Kommiſſionsberick
unberührt laſſe , eine ausführliche Verhandlung über den Gegen
ſtand ſtattgefunden ; jeder Theil ſey e auf ſeiner Beha
ſtehen geblieben , und wenn keiner nachgeben wolle , wäh30
wünſchenswerth ſey , einmal zu einer Ent ſchelbung zu ie ſo
habe man ja den Au sweg , ſich an das Bur ides - Schiedsgericht zu
wenden . ( Bekanntlich iſt dieſes Gericht noch niemals , weder
einer 883

g noch von einer Ständeverſammlung angerufen
worden . Was der Miniſter in Bezug auf die Gründe der
Räthlichkeit ſagte, welche der Kommiſſionsbericht im Intereſſe der

dermann über das für ihn Räthliche die nächſte Entſcheidung hat ;
bemerkenswerth aber iſt , daß der Finanzminiſter erklärte , die Ab
ſicht der Regierung gehe keineswegs auf eine

weſentliche Nzerminde —
rung der Staatsdiener in der Kammer . — Hr . Trefurt führte
die Anſicht aus , daß im

n Fall die Urlatibsverweigerung
nur als eine proviſoriſche zu betrachten ſey, bis die Kammer über
dieſen einſeitigen Schritt definitiv mit entſchleheh habe ; — ein

Regierung geltend gemacht , übergehen wir , da billiger Weiſe Je
5

f
Vermittlungsvorſchlag , der ſich durch die Negation von Seiten ü

der Regierung aufhebt Hr. Jolly , der Präſident des Juu
ſtizminiſteriums , in deſſen die beiden erfolgten Urlaubs —

verweigerungen gehören , ſprach in gleichem Sinne mit dem Fi 1
nanzminiſter , und wandte gegen H Trefurt ein, daß die Motive d
einer Urlaubsverweigerung , als mit einer Menge von Umſtänden 0
zuſammenhängend , die ſich nicht lich diskutiren ließen , nicht
wohl vor die Kammer gebracht werden könnten Hr. Sander
ſtellte die Frage , wie ſie von der Regierung gefaßt worden , um ; 4
ſo wie geltend gemacht wo rrecht kei
ausdr B nkung durch zjen ſich habe
alſt igefochten ſey, ſo machte Wählbar
keit der Staatsdiener in aſſi dieſelben
wählbar bezeichne, keiner Beſchränkung unterworfen ſey, n
doch ſonſtige Beſchränkungen aufgezählt werden , alſo vielmehr di
Erwählung von Stae nern als unangefochten zu beſtel abe
Die Streitfrage lie in Alp auf der Verfaſſung ; er he
geſchworen auf die letztere, und würde befürchten , für eidbrüchig

hen zu werden , I mer nicht feſthalte Der Miniſter
6 Ausn Ttl Frl Bl

Uel eUc 1 R 0
r mit der Kraf res g

da Be 1 or Frank
le ſſen we der F ll 9 e 9
abſetzbar und die Urlaubsve

ich erzich
S 1¹ rſam :
rn d ſondern d Ständ

ſeyen A komme man in d
rienweſen und unpraktiſche Vielſprecher
niſterium ſey ei en Er li i Sack f
terem Dis g ian zu k Entſcheidung ; da dief
nunmehr zu einer Nothwendigkei 0 ch U

rfaff 1

D ſte

de

etz icht ſeye
einer Reaktion im entgegengeſetzten Sinne mitz uwirken , und auf
eine Verſtändigung ſey nach den ſchroffen Erklärungen der Re⸗
gierung keine Ausſicht mehr . Eosſagung von der bisherigen N
jorität . ) — Hr . Welcker entwickelte , daß es ſick
Exiſtenz der Kammer handle; die Reck mne

4 chmäler ſo i tändi

dͤ 4 daß die J
ung im

2 6 des für zu ckmäßig halten
werde A geta ]
den Miniſtern d

lnſicht aber greife das
an; das Verfahren untergrabe den Rechtszuſtand
aller Verfaſſungen ſer Die Regierung habe ein ge

t entſchieden , daß ſie pendente lite in den Beſitz zſtand ein
i; um aber eine neue Beſtimmung zu

f
azu ſey ein

der Geſetzgebung erforderlich Die hier in Frage ſtehende
Urlaubsverweigerung würde er übrigens auch dann angreifen , went
eine ſolche für dringende Fälle in der Verfaſſung vorbehalten
waͤre; denn der Fall ſey kein dringender , ſondern Hr. Aſchbach
in Konſtanz der einzige Hofgerichts - Rath geweſen , der zugleich
als Abgeordneter der Kammer angehöre ind erſt nach Freiburg
verſetzt worden , wo man ſodann ihm als dem älteren Kammer
mitgliede vor jüngeren den Urlaub verſagt habe . Nach der bay
riſchen Verfaſſung , wonach die zu Abgeordneten erwählten Staats
diener die Genehmigung der Regierung einzuholen haben , könne
wenigſtens der einmal gewährte Eintritt für die Tauer des Wahl
mandats nicht mehr zurückgezogen werden ; im Jahr 1833 aber
habe in der badiſchen Kammer die Regierung bereits eine Erklä —
rung abgegeben , wonach auch im Laufe der Dauer eines Wahl —
mandats der Urlaub zurückgenommen werden könnte . In Bezug
auf die politiſchen Folgen endlich bemerkte der Redner , Gefühl
der Freiheit und Rechtsſicherheit , ſo wie 1813 und 1814 , ſey
die Hauptſache , und ſprach ſich bei dieſem Anlaſſe gegen „Aufrei⸗
zung zum Nationalhaß “ und „ Maulpatriotismus “ aus .

( Schluß folgt . )
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